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Weingut Gesellmann GmbH 
Langegasse 65 
A-7301 Deutschkreutz 

Lustenau, 02.12.2024 
 

Konformität  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bei unserer Etikettenproduktion kommen beim Druck nur migrationsarme Farben und Lacke zum Einsatz, 
die für die lebensmittelabgewandte Seite bei geeigneten mehrschichtigen Verpackungsmaterialien 
freigegeben sind.  
 
Seitens unserer Farb- und Lacklieferanten wird bestätigt, dass ihre Produkte der EuPIA entsprechen, dass zur 
Herstellung sämtlicher Produkte gemäß RoHS 2011/65/EU keine Rohstoffe eingesetzt werden, die Blei, 
Cadmium, Quecksilber und sechswertiges Chrom als konstitutionellen Bestandteil enthalten, es wurde 
jedoch vermerkt, dass in einzelnen Pigmenten naturgemäß minimale Spuren vorkommen können, die 
gesetzlichen Grenzwerte bei Weitem nicht überschritten werden.  
 
Zudem wird bestätigt, dass keine leicht migrierenden Photoinitiatoren, wie z.B. ITX oder Benzophenon, zur 
Herstellung der Produkte eingesetzt werden sowie keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC-
Stoffe) gemäß REACH 1907/2006 zum Einsatz kommen. Als Hersteller von Selbstklebeetiketten sind wir 
gemäß REACH-Verordnung ein nachgeschalteter Anwender bzw. Produzent von Erzeugnissen. 
 
Die eingesetzten Klebstoffe entsprechen europäischen Lebensmittelrichtlinien und sind mindestens für den 
indirekten Kontakt mit Lebensmitteln empfohlen. 
 
Unsere gesamten Rohstofflieferanten bestätigen, dass keine Schwermetalle nach 94/62/EG eingesetzt 
werden, dass sie zur Herstellung ihrer Produkte kein Bisphenol A (BPA) einsetzen, und auch keine Rohstoffe, 
die Bisphenol A konstitutionsgemäß enthalten. Die Anwesenheit von Spuren von BPA z.B. als 
Rohstoffverunreinigungen, bedingt durch den Herstellungsprozess oder als prozessbedingter 
Nebenbestandteil, kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. 
 
Vorausgesetzt wird, dass die Etiketten bei Ihnen korrekt verarbeitet werden und zwischen den Bestandteilen 
der Druckfarben und dem Füllgut mindestens eine funktionelle Barriere existiert.  
 
Abschließend ist unbedingt zu beachten, dass sich die Konformität alleinig auf die Komponenten unserer 
Etikettenmaterialien bezieht - es befreit den Kunden nicht vor eigenen Prüfungen des Gesamtverbundes. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i.A. Peter Hülle 
Qualitätsmanagement 
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